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1. Impressum

Ihr Ansprechpartner

Uberwachungsstelle des Bundes fiir Barrierefreiheit von Informationstechnik
Wilhelmstralle 139
10963 Berlin
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2. Prufungsdaten
Prufdatum: 14.06.2021
Ort der Prifung: Berlin

Prifstelle: Uberwachungsstelle des Bundes fiir Barrierefreiheit von
Informationstechnik (BFIT-Bund)

Prufer: Alexander Pfingstl und Marko Zesch

Betriebssystem: Windows 10 Pro

Web-Browser: Google Chrome Version 91.0.4472.101 (Offizieller Build) (64-Bit)
Bildschirmauflésung: 1920 x 1080 Pixel

Verwendeter Screenreader: JAWS 2021

URL Startseite: www.generalbundesanwalt.de

Testumfang URLs:
URL 1: Startseite: www.generalbundesanwalt.de/DE/Home/home node.html

URL 2: Suche:
www.generalbundesanwalt.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Servicesuche Formular.ht
ml?nn=478572&resourceld=481722&input =478572&pagelocale=de&templateQuer
yString=bund&submit.x=0&submit.y=0

URL 3: Kontakt:
www.generalbundesanwalt.de/DE/Service/Kontakt/kontakt node.html

URL 4: Presse: www.generalbundesanwalt.de/DE/Presse/presse node.html

PDF mit wichtigem Inhalt (PAC3-Test): www.generalbundesanwalt.de/DE/Wir-ueber-
uns/Organigramm/Organigramm-node.html
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3. Gesamtbewertung

Die Uberwachungsstelle des Bundes fiir Barrierefreiheit von Informationstechnik
(BFIT-Bund) hat den Webauftritt www.generalbundesanwalt.de einer vereinfachten
Prufung unterzogen.

Gemal der Durchfiihrungsrechtsakte 2018/1524 muss Deutschland im Rahmen der
Umsetzung und Durchfihrung der Pflichten als Mitgliedsstaat Webauftritte nach
MafRgabe der Richtlinie (EU) 2016/2102 auf die Konformitat zur BITV 2.0
Uberprifen.

Die gesetzlichen Grundlagen fur den Prufungsprozess sowie die Pflicht zur digitalen
Barrierefreiheit sind das Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes (BGG) § 13
Abs. 3, sowie § 12 ¢ Absatz 2 BGG in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 6 EU
Richtlinie 2016/2102 in Verweis auf Durchfiihrungsrechtakte 2018/1524 und
grundsatzlich die §§ 12ff BGG sowie die zugehdrige Rechtsverordnung, die BITV 2.0
(Barrierefreie-Informationstechnikverordnung des Bundes).

Fur www.generalbundesanwalt.de wurde am 14.06.2021 bei der vereinfachten
Uberwachung zur Priifung der Barrierefreiheit von Websites gemafR Barrierefreie-
Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) folgendes Ergebnis festgestelit:

Nicht konform mit BITV 2.0

Wir empfehlen die festgestellten Barrierefreiheitsprobleme mit dem WCAG-Level A
bzw. entsprechend des WCAG-Levels A mit hoher Prioritat zu beheben.
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4. Uberwachungsmethodik — Vereinfachte Uberwachung

Bei der vereinfachten Uberwachung zur Priifung der Barrierefreiheit von Websites
gemal Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) werden alle 50
Level A- und Level AA-Kriterien der Web Content Accessibility Guideline (WCAG
2.1) betrachtet. Zusatzlich wird das Vorhandensein der Erklarung zur Barrierefreiheit,
eines Feedback-Mechanismus, von Erlauterungen in Leichter Sprache und
Gebardensprache gemaf BITV 2.0 Uberpruft. Aulerdem wird flr ein PDF-Dokument
der Grad der PDF/UA-Konformitat betrachtet.

Bewertungsskala
Einzelne Prufkriterien kdnnen wir folgt bewertet werden:
= bestanden
= nicht bestanden
= nicht anwendbar
= im Wesentlichen bestanden
= nicht gepruft

Wenn Prifkriterien so weit nicht vorhanden sind, wurden sie als nicht anwendbar
gekennzeichnet und sind damit bestanden.

Bitte beachten Sie, dass viele Problematiken auch auf weiteren gepriften Seiten
vorhanden sein konnen.

Die Gesamtbewertung der Webseite erfolgt nach folgendem Schema:
= konform mit BITV 2.0 (kein A- und AA-Kriterium verletzt)

= teilweise konform mit BITV 2.0 (kein A-Kriterium ist verletzt, nur AA-Kriterien
sind verletzt)

= nicht konform mit BITV 2.0 (mindestens ein A-Kriterium ist verletzt)
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5. Prufergebnis
1 Wahrnehmbarkeit
1.1 Textalternativen
1.1.1 Nicht-Text-Inhalte besitzen Alternativtexte (A)

Bewertung
- bestanden

Erlauterung
1.2.1 Aufgezeichnete Audio-only- und Video-only-Dateien besitzen Alternativen (A)

Bewertung
- nicht anwendbar

Erlauterung
1.2.2 Aufgezeichnete Audio-Inhalte besitzen Untertitel (A)

Bewertung
- nicht anwendbar

Erlauterung
1.2.3 Aufgezeichnete Video-Inhalte besitzen Alternativen (A)

Bewertung
- nicht anwendbar

Erlauterung
1.2.4 Live-Audio-Inhalte besitzen Untertitel (AA)

Bewertung
- nicht anwendbar

Erlauterung

1.2.5 Aufgezeichnete Video-Inhalte besitzen Audiodeskriptionen (AA)
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Bewertung
- nicht anwendbar

Erlauterung
1.3 Anpassbarkeit
1.3.1 Informationen, Struktur und Beziehungen sind identifizierbar (A)

Bewertung
- Nicht bestanden
Erlauterung

* Auf der gesamten Website befinden sich in den Textabschnitten Worttrennungen
durch das &shy-Zeichen. Das stort den Lesefluss fur Nutzer*innen, welche auf

eine assistive Technologie wie einem ScreenReader angewiesen sind. In der oberen
Navigation mit den MenUpunkten ,Leichte Sprache® oder ,Gebardensprache”.
(Abb.01)

Startseite: Die Uberschriften-Hierarchie ist nicht gegeben. Auf der Startseite ist eine
H1 Uberschrift leer. Vermutlich kann diese geléscht werden. (Abb.02)

Alle Webseiten: Die Uberschriften FooterAural oder NavindexAural sind nicht
verstandlich beschriftet, dies kann zu Verwirrung kommen.

Generell sollte liberlegt werden viele H1 Uberschriften als Regionen auszuzeichnen.

Der Cookie-Dialog befindet ist am Ende der Website. Damit wird es ScreenReader
Nutzer erschwert diesen zu benutzen und aktivieren.
'L_l"_ class="navservicelS

¥<a href="http://ww.generalbundesanwalt.de/DE/Service/LeichteSprache/leichtesprache node.html == 58

rr ETOTe

" Leich&shy;te Spra&shy;che "

F1i
P <1i class="navserviceGS">.</1i
Felizo /11
ful

Abbildung 1 Alle Webseiten
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internationale Verpflichtung. Bundesrepublik Deutschland bei.

Mehr erfahren Mehr erfahren

Aktuelle Meldungen

Derzeit sind keine aktuellen Meldungen verfugbar.

Abbildung 2 Alle Webseiten
1.3.2 Sinnvolle Lesereihenfolge ist gegeben (A)

Bewertung
- nicht bestanden
Erlauterung

*alle Webseite: H4-Uberschriften "Unternavigationspunkte" werden bei jedem
geschlossenen Untermenu mit ausgegeben, bei Nutzung eines ScreenReaders.

1.3.3 Anweisungen sind ohne Bezug auf sensorische Merkmale verstandlich (A)

Bewertung
- bestanden

Erlauterung

1.3.4 Bildschirmausrichtung ist anderbar (AA)

Bewertung
- bestanden

Erlauterung
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1.3.5 Zweck von Formularfeldern flr Nutzer-Daten ist identifizierbar (AA)

Bewertung
- nicht anwendbar

Erlauterung
1.4 Unterscheidbarkeit
1.4.1 Farbe ist nicht einziger Informationstrager (A)

Bewertung
- bestanden
Erlauterung
1.4.2 Automatisch abgespielte Audio-Inhalte sind steuerbar (A)
Bewertung
- nicht anwendbar

Erlauterung

1.4.3 Kontrastabstand von Text zu Hintergrund ist ausreichend (Minimalkontrast)
(AA)

Bewertung
- bestanden

Erlauterung
1.4.4 Schriftgrof3e kann angepasst werden (AA)

Bewertung
- bestanden
Erlauterung
1.4.5 Schriftgrafiken sind anpassbar oder unverzichtbar (AA)
Bewertung
- bestanden

Erlauterung

1.4.10 Inhalte brechen in einspaltiges Layout um (AA)
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Bewertung
- bestanden

Erlauterung
1.4.11 Kontrastabstand von Nicht-Text-Inhalten ist ausreichend (AA)

Bewertung
- nicht bestanden
Erlauterung

Suche: Bei dem Such-Eingabefeld dessen Border besitzen nicht gentigend
Kontrastabstand. (Abb.3)

€3 Nicht erfullt (Normaler € Nicht erfiillt (GroRer Text)

TeXt

P 1.4.11 Kontrast Nicht-Text (AA)

Suchergebnisse € Nicht erfullt (Ul-Komponenten und grafische Objekte)

bund

Resultate 1 bis 10 von insgesamt 51 fiir Suchbegriff bund

ZURUCK ﬂ 2 3 ‘B WEITER

Abbildung 3 Suche

1.4.12 Textabstande sind anpassbar (AA)

Bewertung
- bestanden

Erlauterung
1.4.13 Bei Fokussierung eingeblendete Inhalte sind steuerbar (AA)

Bewertung
- bestanden

Erlauterung

2 Bedienbarkeit

2.1 Tastaturerreichbarkeit
2.1.1 Tastaturbedienbarkeit ist gegeben (A)

Bewertung
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- bestanden

Erlauterung
2.1.2 Tastaturfallen sind nicht vorhanden (A)

Bewertung
- bestanden

Erlauterung
2.1.4 Zeichen-Tastenkurzel sind abschaltbar oder anpassbar (A)

Bewertung
- bestanden

Erlauterung
2.2 Ausreichend Zeit
2.2.1 Zeitbegrenzungen sind steuerbar (A)

Bewertung
- bestanden

Erlauterung
2.2.2 Automatisch gestartete Animationen sind steuerbar (A)

Bewertung
- nicht anwendbar

Erlauterung
2.3 Krampfanfalle und kdrperliche Reaktionen
2.3.1 Blitzen wird vermieden (A)

Bewertung
- nicht anwendbar

Erlauterung
2.4 Navigierbarkeit

2.4.1 Wiederkehrende Bereiche kdnnen Ubersprungen werden (A)
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Bewertung
- im Wesentlichen bestanden
Erlauterung

Einige Skiplinks (Sprungmarken) funktionieren nicht.
2.4.2 Titel beschreiben Thema oder Zweck (A)

Bewertung
- bestanden

Erlauterung
2.4.3 Fokusreihenfolge ist aufgabenangemessen (A)

Bewertung
- bestanden

Erlauterung
2.4 4 Linkzweck ist verstandlich (im Kontext) (A)

Bewertung
- im Wesentlichen bestanden
Erlauterung

Hinweis: die Links mit der Beschriftung ,mehr Erfahren® sollte dem Thema
eindeutiger beschrieben werden.

2.4.5 Seiten sind Uber verschiedene Moglichkeiten auffindbar (AA)

Bewertung
- bestanden

Erlauterung
2.4.6 Uberschriften und Label beschreiben Thema oder Zweck (AA)

Bewertung
- bestanden

Erlauterung

2.4.7 Tastaturfokus ist sichtbar (AA)
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Bewertung
- bestanden

Erlauterung

2.5 Eingabemodalitaten

2.5.1 Komplexe Zeigerbedienung ist verzichtbar (A)

Bewertung
- bestanden

Erlauterung
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2.5.2 Zeiger-Eingaben kénnen abgebrochen oder widerrufen werden (A)

Bewertung
- bestanden

Erlauterung

2.5.3 Label enthalt sichtbare Beschriftung (A)

Bewertung
- bestanden

Erlauterung

2.5.4 Bewegungsaktivierung ist verzichtbar (A)

Bewertung
- bestanden

Erlauterung

3 Verstandlichkeit
3.1 Lesbarkeit
3.1.1 Sprache ist ausgezeichnet (A)

Bewertung
- bestanden

Erlauterung

www.generalbundesanwalt.de
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3.1.2 Abweichende Sprache einzelner Abschnitte ist ausgezeichnet (AA)

Bewertung
- nicht bestanden
Erlauterung

*alle Website: der Sprachwechsel ist auf der deutschen Version auf Englisch.
»owitch to english website” (Abb.4)

navigation” 1d="navbervicebieta” class="navserviceMeta large-1Z columns” arla- labelledby="servicefienu
sural” id="serviceMenu”>Servicemenu</h2

lang_en" href="http://wm.generalbundesanwalt. de/EN/Home /home node.html® xml:lang="en" hreflang="en" lang="en"f{Englisif/a> == 50

b <div class="row align-justify”swc/div> (siex

Abbildung 4 Alle Webseiten
3.2 Vorhersehbarkeit
3.2.1 Fokussierung fuhrt nicht zu Kontextanderung (A)

Bewertung
- bestanden

Erlauterung
3.2.2 Eingabe fuhrt nicht zu Kontextanderung (A)

Bewertung
- bestanden

Erlauterung
3.2.3 Navigation ist konsistent aufgebaut (AA)

Bewertung
- bestanden

Erlauterung

3.2.4 Elemente sind konsistent bezeichnet (AA)

Bewertung

- bestanden
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Erlauterung
3.3 Eingabehilfen
3.3.1 Fehlermeldungen sind in Textform vorhanden (A)

Bewertung
- bestanden

Erlauterung
3.3.2 Label enthalten Eingabehinweise (A)

Bewertung
- bestanden

Erlauterung
3.3.3 Fehlermeldungen enthalten Korrekturvorschlage (AA)

Bewertung
- bestanden

Erlauterung
3.3.4 Fehlervermeidung wird unterstutzt (rechtlich, finanziell, Daten) (AA)

Bewertung
- bestanden

Erlauterung

4 Robustheit
4.1 Kompatibilitat
4.1.1 Syntaxspezifikationen sind erfillt (A)

Bewertung
- bestanden

Erlauterung
4.1.2 Name, Rolle und Wert sind identifizierbar (A)

Bewertung
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- nicht bestanden

Erlauterung:

*Alle Webseite: Der Status der Hauptnavigation ist nicht erkennbar. (Abb.04)

Link: https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/examples/tabs/tabs-2/tabs.html

EEDer Generalbundesanwalt EaUnsereAufgaben Eaﬁber uns Eapressei

- \ i 4 y ol B S|
k  Performance  Memory  Application  Security  Lighthouse  Landmarks  ARC Toolkit
() Show passes [ Show errors (] Show warmings
[Jincluge nidden elements (] Filter results for selected nade only
Tests / assertions

Test Errors Warnings

¥ nonActiveElementInTabOrder 4 0

Test results
i Ex )

<li tabindex="@" class=""> </1i>
tabindex 0
© nonActiveElementInTaborder
Ertor: tabindex is used on a nen-interactive component in a way that puts it in the tab order, Only active element should be in the tab order
LLENEA) success Criterion 4,12 Name Role, Value (A}
Recommend: Remove the tabindex attribute o set it to -1, OR define the role of the contro!
<1li tabindex="@"> </1i>

tabindex 0
© nonActiveElementInTaborder
Error: tabindex is used on 2 nen-interactive component in a way that puts it in the tab crder. Only active element should be in the tab order
Success Criterien 4,12 Name_ Role, Value (A}
Recommend: Remove the tabinex attribute or set it to -1, OR define the role of the control.
= ED
<li tabindex="@"> </li>
tabindex 0
© nonActiveElementInTaborder
Error: tabindex is used on a nen-interactive component in a way that puts it in the tab crder. Only active element should be in the tab order
Success Criterion 4,12 Name_Role. Value (A}
Recommend: Remove the tabindex sttribute or set it to -1, OR define the role of the contro;

< IED
<1i tabindex="0"> </1i>

tabindex: 0
©  nonactiveelementIntaborder
Error: tabindex is used on a non-interactive component in a way that puts it in the tzb order. Only active element should be in the tab order
Success Criterion 4.1.2 Name_ Role, Value (A}
Recommend: Remove the tabindex attribute or set it to -1, OR define the role of the contral.

Abbildung 5 Alle Webseiten
4.1.3 Statusmeldungen werden ohne Fokussierung ausgegeben (AA)

Bewertung
- bestanden

Erlauterung

ABITV 2.0

A.1 Erklarung zur Barrierefreiheit ist vorhanden (entspricht A)

Die Vorgaben zur Erklarung zur Barrierefreiheit sind im
Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) zu finden.

Auf dem gepriften Webauftritt ist eine Seite zur Erklarung zur Barrierefreiheit
vorhanden.
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- bestanden
A.2 Feedback-Mechanismus ist vorhanden (entspricht A)

Die Vorgaben zum Feedback-Mechanismus sind im
Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) zu finden.

Auf dem gepriften Webauftritt ist keine Seite mit einem Feedback-Mechanismus
vorhanden.

- nicht bestanden
A.3 Leichte Sprache ist vorhanden (entspricht A)

Die Vorgaben zu den Erlduterungen in Leichter Sprache sind in der Barrierefreie-
Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) zu finden.

Auf dem gepriften Webauftritt ist eine Seite mit Erlauterungen in Leichter Sprache
vorhanden. Solch eine Seite sollte unter anderem folgende Punkte erfullen:

e Textuelle Erlauterungen zu den wesentlichen Inhalten des Webauftritts

e Textuelle Hinweise zur Navigation

e Textuelle Erlauterungen der wesentlichen Inhalte der Erklarung zur
Barrierefreiheit

¢ Hinweise auf weitere im Auftritt vorhandene Informationen in Leichter
Sprache.

e AulRerdem sind weitere Anforderungen in Anlage 2 der BITV 2.0 zu beachten

- im Wesentlichen bestanden
A.4 Gebardensprache-Video ist vorhanden (entspricht A)

Die Vorgaben zu den Erlduterungen in Gebardensprache sind in der Barrierefreie-
Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) zu finden.

Auf dem gepruften Webaulftritt ist eine Seite mit Erlauterungen in Gebardensprache
vorhanden. Solch eine Seite sollte unteranderem folgende Punkte erflllen:

e Videoinhalte mit Informationen zu den wesentlichen Inhalten des Webauftritts

e Videoinhalte mit Hinweisen zur Navigation

e Videoinhalte mit den wesentlichen Inhalten der Erklarung zur Barrierefreiheit

¢ Hinweise auf weitere im Auftritt vorhandene Informationen in Gebardensprache
e Aullerdem sind weitere Anforderungen in Anlage 2 der BITV 2.0 zu beachten

- Im Wesentlichen bestanden

B PDF
B.1 PAC3 Test ergibt PDF/UA-konform (entspricht AA)
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- nicht bestanden

www.generalbundesanwalt.de Seite 21 von 21



	1. Impressum 
	Ihr Ansprechpartner 

	2. Prüfungsdaten 
	3. Gesamtbewertung 
	4. Überwachungsmethodik – Vereinfachte Überwachung 
	Bewertungsskala 

	5. Prüfergebnis 
	1 Wahrnehmbarkeit 
	1.1 Textalternativen 
	1.1.1 Nicht-Text-Inhalte besitzen Alternativtexte (A) 
	1.2.1 Aufgezeichnete Audio-only- und Video-only-Dateien besitzen Alternativen (A) 
	1.2.2 Aufgezeichnete Audio-Inhalte besitzen Untertitel (A) 
	1.2.3 Aufgezeichnete Video-Inhalte besitzen Alternativen (A) 
	1.2.4 Live-Audio-Inhalte besitzen Untertitel (AA) 
	1.2.5 Aufgezeichnete Video-Inhalte besitzen Audiodeskriptionen (AA) 
	1.3 Anpassbarkeit 
	1.3.1 Informationen, Struktur und Beziehungen sind identifizierbar (A) 
	1.3.2 Sinnvolle Lesereihenfolge ist gegeben (A) 
	1.3.3 Anweisungen sind ohne Bezug auf sensorische Merkmale verständlich (A) 
	1.3.4 Bildschirmausrichtung ist änderbar (AA) 
	1.3.5 Zweck von Formularfeldern für Nutzer-Daten ist identifizierbar (AA) 
	1.4 Unterscheidbarkeit 
	1.4.1 Farbe ist nicht einziger Informationsträger (A) 
	1.4.3 Kontrastabstand von Text zu Hintergrund ist ausreichend (Minimalkontrast) (AA) 
	1.4.4 Schriftgröße kann angepasst werden (AA) 
	1.4.10 Inhalte brechen in einspaltiges Layout um (AA) 
	1.4.11 Kontrastabstand von Nicht-Text-Inhalten ist ausreichend (AA) 
	1.4.12 Textabstände sind anpassbar (AA) 
	1.4.13 Bei Fokussierung eingeblendete Inhalte sind steuerbar (AA) 

	2 Bedienbarkeit 
	2.1 Tastaturerreichbarkeit 
	2.1.1 Tastaturbedienbarkeit ist gegeben (A) 
	2.1.2 Tastaturfallen sind nicht vorhanden (A) 
	2.1.4 Zeichen-Tastenkürzel sind abschaltbar oder anpassbar (A) 
	2.2 Ausreichend Zeit 
	2.2.1 Zeitbegrenzungen sind steuerbar (A) 
	2.2.2 Automatisch gestartete Animationen sind steuerbar (A) 
	2.3 Krampfanfälle und körperliche Reaktionen 
	2.3.1 Blitzen wird vermieden (A) 
	2.4 Navigierbarkeit 
	2.4.1 Wiederkehrende Bereiche können übersprungen werden (A) 
	2.4.2 Titel beschreiben Thema oder Zweck (A) 
	2.4.3 Fokusreihenfolge ist aufgabenangemessen (A) 
	2.4.4 Linkzweck ist verständlich (im Kontext) (A) 
	2.4.5 Seiten sind über verschiedene Möglichkeiten auffindbar (AA) 
	2.4.6 Überschriften und Label beschreiben Thema oder Zweck (AA) 
	2.4.7 Tastaturfokus ist sichtbar (AA) 
	2.5 Eingabemodalitäten 
	2.5.1 Komplexe Zeigerbedienung ist verzichtbar (A) 
	2.5.2 Zeiger-Eingaben können abgebrochen oder widerrufen werden (A) 
	2.5.3 Label enthält sichtbare Beschriftung (A) 
	2.5.4 Bewegungsaktivierung ist verzichtbar (A) 

	3 Verständlichkeit 
	3.1 Lesbarkeit 
	3.1.1 Sprache ist ausgezeichnet (A) 
	3.1.2 Abweichende Sprache einzelner Abschnitte ist ausgezeichnet (AA) 
	3.2 Vorhersehbarkeit 
	3.2.1 Fokussierung führt nicht zu Kontextänderung (A) 
	3.2.2 Eingabe führt nicht zu Kontextänderung (A) 
	3.2.3 Navigation ist konsistent aufgebaut (AA) 
	3.2.4 Elemente sind konsistent bezeichnet (AA) 
	3.3 Eingabehilfen 
	3.3.1 Fehlermeldungen sind in Textform vorhanden (A) 
	3.3.2 Label enthalten Eingabehinweise (A) 
	3.3.3 Fehlermeldungen enthalten Korrekturvorschläge (AA) 
	3.3.4 Fehlervermeidung wird unterstützt (rechtlich, finanziell, Daten) (AA) 

	4 Robustheit 
	4.1 Kompatibilität 
	4.1.1 Syntaxspezifikationen sind erfüllt (A) 
	4.1.2 Name, Rolle und Wert sind identifizierbar (A) 
	4.1.3 Statusmeldungen werden ohne Fokussierung ausgegeben (AA) 

	A BITV 2.0 
	A.1 Erklärung zur Barrierefreiheit ist vorhanden (entspricht A) 
	A.2 Feedback-Mechanismus ist vorhanden (entspricht A) 
	A.3 Leichte Sprache ist vorhanden (entspricht A) 
	A.4 Gebärdensprache-Video ist vorhanden (entspricht A) 

	B PDF 
	B.1 PAC3 Test ergibt PDF/UA-konform (entspricht AA) 



